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Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche Parlamentarische Anfrage Nr. 4089/J des
Abgeordneten Peter Wurm betreffend Irrefiihrende Preisauszeichnung im
Lebensmitteleinzelhandel — Auswirkungen auf Konsumentenschutz, Markttransparenz

und Preisfairness wie folgt:
Frage 1:

e Wie beurteilt Inr Ministerium die Ergebnisse der Kontrollen des Wiener Marktamts

hinsichtlich Preisauszeichnung und Transparenz im Lebensmitteleinzelhandel?

Laut gegenstandlicher Anfrage fihrte das Wiener Marktamt im September 2025 insgesamt
272 gezielte Kontrollen bei den vier grofiten Lebensmitteleinzelhdndlern durch. Hierbei
wurden rund 200 VerstoRe festgestellt. Aber auch aus anderen Bundeslandern wird tber
Defizite bei der Preisauszeichnung berichtet. So wurden etwa in Oberdsterreich im
September und Oktober 2025 bei 144 kontrollierten Lebensmittelbetrieben 52
Auffalligkeiten festgestellt (vgl. nachrichten.at/wirtschaft/lebensmittel-falsche-

preisauszeichnungen-in-oberoesterreich [23.12.2025]).
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Aus konsumentenpolitischer Sicht ist ein aktives Vorgehen der Kontrollorgane klar zu
begriiRen. Eine transparente und gesetzeskonforme Preisauszeichnung sollte gerade im

Bereich der Versorgung mit Lebensmitteln eine Selbstverstandlichkeit darstellen.

Frage 2:

e Welche Mafinahmen setzt |hr Ministerium, um Konsumenten vor irreflihrenden

Preisgestaltungen und mangelnder Kennzeichnung zu schiitzen?

Mein Ministerium hat Gber den Werkvertrag zur Durchsetzung von Verbraucherrechten mit
dem Verein fir Konsumenteninformation (VKI) die Moglichkeit, beispielsweise gegen
irrefihrende Preisgestaltungen oder Falle von mangelnder Kennzeichnung vorzugehen. Der

VKI berichtet laufend liber Prozessergebnisse auf verbraucherrecht.at.

Zuletzt wurden Uber den Klagswerkvertrag beispielsweise Preisangaben unter Bekanntgabe
von Preisermafligungen, Mogelpackungen oder die Produktaufmachung von

Erfrischungsgetranken aufgegriffen.

Fragen 3 bis 5 und 8:

e Wie wird sichergestellt, dass geltende Vorschriften zur Preisauszeichnung auch bei
komplexen Preis- und Rabattstrukturen (z. B. bei saisonalen Aktionswaren oder
Packungsgréfiendnderungen) nachvollziehbar und praxisnah umgesetzt werden?

e Wie viele Anzeigen und Kontrollen im Bereich der Preisauszeichnung wurden
Osterreichweit seit Inkrafttreten der relevanten Gesetzesdnderungen 2022
durchgefiihrt?

e Welche gesetzlichen oder administrativen Schritte plant Ihr Ministerium, um
Verstéfse gegen die korrekte Preisauszeichnung effizienter zu verfolgen?

e Wie wird gewdhrleistet, dass sowohl grofSe Handelsketten als auch kleinere Hdndler
fair und einheitlich kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert werden, um

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden?

Es handelt sich um keinen Zustandigkeitsbereich meines Ressorts. Es ist auf den gemaR § 2
Bundesministeriengesetz 1986 insbesondere fir Angelegenheiten der Preisregelung und
Preisiiberwachung und gemaR § 20 Preisauszeichnungsgesetz fiir die Vollziehung der
Preisauszeichnungsbestimmungen zustandigen Bundesminister fir Wirtschaft, Energie und

Tourismus zu verweisen.
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Frage 6:

e Wie soll kiinftig mit der Problematik der ,Shrinkflation" (gleichbleibender Preis bei
sinkender Produktmenge) umgegangen werden - plant |hr Ministerium konkrete

gesetzliche MafSnahmen?

Die Bundesregierung ist Ubereingekommen, dem Phanomen ,Shrinkflation” mittels
legistischer MalRnahmen zu begegnen. Der Ausschuss flir Wirtschaft, Industrie und Energie
sprach sich bereits fiir die Regierungsvorlage des Anti-Mogelpackungs-Gesetzes (RV_309
BIgNR, XXVIII. GP) aus.

e Plant |hr Ministerium eine stérkere Einbindung der Konsumentenschutz-
organisationen in die Kontrolle und d&ffentliche Kommunikation im Bereich

Preiswahrheit?

Verbrauchervertretungen nehmen hier bereits eine aktive Rolle im Zusammenhang mit

Lebensmitteln und Getranken wahr.

Uber das Projekt ,Lebensmittelcheck” haben Konsument:innen beispielsweise die
Moglichkeit, die Kennzeichnung, Aufmachung oder Werbung von Lebensmitteln oder
Getranken beim Verein fir Konsumenteninformation zu melden. Der VKI prift und
bewertet die Hinweise, gibt den betroffenen Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme

und veroéffentlicht zweimal wéchentlich einen Lebensmittelcheck.
Auch die Arbeiterkammern sind in diesem Bereich aktiv. Sie erheben beispielsweise
regelmalig die Preise fur bestimmte Warenkorbe, engagieren sich im Bereich der

Lebensmittelkennzeichnung sowie in der Preisauszeichnung.

Ebenfalls setzt sich foodwatch Osterreich aktiv fiir qualitativ hochwertige Lebensmittel und

gegen die Tauschung von Verbraucher:innen ein.

Die hoheitliche Kontrolle der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben obliegt dem fir die

Vollziehung der Materie zustdandigen Ressort, und nicht den Verbrauchervertretungen.

Mit freundlichen GriiRen

Korinna Schumann

3von3

www.parlament.gv.at

3von4


https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/I/309
https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/I/309

4 von

. Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Unterzeichner Konsumentenschutz
Datum/Zeit 2026-02-02T09:08:27+01:00
NDESH X . e CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
BU'\,%EE[:P;[E)T;ETEQQ,FUR Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
GESUNDHEIT, PFLEGE UND
KOMNSUMENTEMSCHUTZ
Serien-Nr. 1088205675
AMTSSIGNATUR
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prisfinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on
Datum/Zeit-UTC| 2026- 02- 02T09: 13: 24+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at




		2026-02-02T09:08:27+0100
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-02-02T09:13:24+0100
	Parlamentsdirektion




